








Medienverkaufsleitung  
Niederrhein 
Marina Schwarzkopf 
Tel: (02 03) 99 26 – 31 30   

Medienverkaufsleitung  
Ruhr-West 
Guido Trust 
Tel: (02 01) 8 04 – 24 25   

Medienverkaufsleitung  
Ruhr-Ost 
Olav Schulte 
Tel: (02 31) 95 73 – 12 20   

Medienverkaufsleitung  
Südwestfalen 
Hans-Joachim Sklenak 
Tel: (0 23 31) 9 17 – 41 30   

Medienverkaufsleitung  
Sauerland /Siegen 
Uwe Steinhorst 
Tel: (02 71) 2 32 37 – 61   

IKZ AV Anzeigenleitung 
Leo Plattes 
Tel: (0 23 71) 8 22 – 1 22    

Preisliste Nr. 35 
Gültig ab 1. Januar 2010
alle Preise zzgl. MwSt. 35

Erscheinungsorte:	 45128 Essen 
	 44135 Dortmund 
	 58097 Hagen	
	 Nielsen IIMEDIENVERKAUFSLEITUNGEN



Allgemeine Geschäftsbedingungen für Anzeigen
1 ,,Anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen ist der Vertrag über die Veröffentlichung einer 
oder mehrerer Anzeigen eines Werbungtreibenden oder sonstigen In-
serenten in einer Druckschrift zum Zweck der Verbreitung. 

2 Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines 
Jahres nach Vertragsabschluss abzurufen. Ist im Rahmen eines 

Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist 
der Auftrag innerhalb eines Jahres seit Erscheinen der ersten Anzeige 
abzuwickeln, sofern die erste Anzeige innerhalb der in Satz 1 genannten 
Frist abgerufen und veröffentlicht wird. 

3 Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der ver-
einbarten bzw. der in Ziffer 2 genannten Frist auch über die im Auf-

trag genannte Anzeigenmenge hinaus weitere Anzeigen abzurufen. 

4 Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht 
zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger 

weiterer Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem gewährten und 
dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass dem Verlag zu 
erstatten. Die Erstattung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer 
Gewalt im Risikobereich des Verlages beruht. 

5 Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden Text-Millimeter-
zeilen dem Preis entsprechend in Anzeigen-Millimeter umgerechnet. 

Die über NBRZ geschalteten Anzeigen werden bei der Gewährung von 
Rabatten durch den Verlag nicht berücksichtigt. 

6 Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen aus-
schließlich in bestimmten Nummern, bestimmten Ausgaben oder an 

bestimmten Plätzen der Druckschrift veröffentlicht werden sollen, müs-
sen so rechtzeitig beim Verlag eingehen, dass dem Auftraggeber noch 
vor Anzeigenschluss mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag auf diese 
Weise nicht auszuführen ist. Rubrizierte Anzeigen werden in der jewei-
ligen Rubrik abgedruckt, ohne dass dies der ausdrücklichen Vereinbarung 
bedarf. 

7 Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit mindestens drei Seiten an 
den Text und nicht an andere Anzeigen angrenzen. Anzeigen, die auf-

grund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar sind, 
werden als solche vom Verlag mit dem Wort ,,Anzeige“ deutlich kenntlich 
gemacht. 

8 Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Ab-
rufe im Rahmen eines Abschlusses – und Beilagenaufträge wegen 

des Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen, 
sachlich gerechtfertigten Grundsätzen des Verlages abzulehnen, wenn 
deren Inhalt gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstößt 
oder deren Veröffentlichung für den Verlag unzumutbar ist. Dies gilt auch 
für Aufträge, die bei Geschäftsstellen, Annahmestellen oder Vertretern 
aufgegeben werden. Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach Vor-
lage eines Musters der Beilage und deren Billigung bindend. Beilagen, die 
durch Format oder Aufmachung beim Leser den Eindruck eines Bestand-
teils der Zeitung oder Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen enthal-
ten, werden nicht angenommen. Die Ablehnung eines Auftrags wird dem 
Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt. 

9 Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfrei-
er Druckunterlagen oder der Beilagen ist der Auftraggeber verant-

wortlich. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen 
fordert der Verlag unverzüglich Ersatz an. Der Verlag gewährleistet die 
für den belegten Titel übliche Druckqualität im Rahmen der durch die 
Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten. 

10 Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, 
unrichtigem oder bei unvollständigem Abdruck der Anzeige 

Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige, 
aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchti-
gt wurde. Lässt der Verlag eine ihm hierfür gestellte angemessene Frist 
verstreichen oder ist die Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat 
der Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminderung oder Rückgängig-
machung des Auftrages. Schadensersatzansprüche aus positiver For-
derungsverletzung, Verschulden bei Vertragsabschluss und unerlaubter 

Handlung sind – auch bei telefonischer Auftragserteilung – ausgeschlos-
sen; Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung und 
Verzug sind beschränkt auf Ersatz des vorhersehbaren Schadens und 
auf das für die betreffende Anzeige oder Beilage zu zahlende Entgelt. 
Dies gilt nicht für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit des Verlegers, seines 
gesetzlichen Vertreters und seines Erfüllungsgehilfen. Eine Haftung des 
Verlages für Schaden wegen des Fehlens zugesicherter Eigenschaften 
bleibt unberührt. Im kaufmännischen Geschäftsverkehr haftet der Verlag 
darüber hinaus auch nicht für grobe Fahrlässigkeit von Erfüllungsgehil-
fen; in den übrigen Fällen ist gegenüber Kaufleuten die Haftung für grobe 
Fahrlässigkeit dem Umfang nach auf den voraussehbaren Schaden bis 
zur Höhe des betreffenden Anzeigenentgelts beschränkt. Reklamationen 
müssen – außer bei nicht offensichtlichen Mängeln – innerhalb von vier 
Wochen nach Eingang der Rechnung geltend gemacht werden. 

11 Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. 
Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der 

zurückgesandten Probeabzüge. Der Verlag berücksichtigt alle Fehlerkor-
rekturen, die ihm innerhalb der bei der Übersendung des Probeabzuges 
gesetzten Frist mitgeteilt werden. 

12 Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die 
nach Art der Anzeige übliche, tatsächliche Abdruckhöhe der Be-

rechnung zugrundegelegt. 

13 Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die 
Rechnung sofort, möglichst aber 14 Tage nach Veröffentlichung 

der Anzeige übersandt. Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste 
ersichtlichen, vom Empfang der Rechnung an laufenden Frist zu bezahlen, 
sofern nicht im einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist oder Vorauszah-
lung vereinbart ist. Etwaige Nachlässe für vorzeitige Zahlung werden 
nach der Preisliste gewährt. 

14 Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie Ein-
ziehungskosten berechnet. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug 

die weitere Ausführung des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zu-
rückstellen und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen. 
Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auf-
traggebers ist der Verlag berechtigt, auch während der Laufzeit eines 
Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht 
auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung 
des Betrages und von dem Ausgleich offenstehender Rechnungsbeträge 
abhängig zu machen. 

15 In der Regel wird auf der Anzeigenrechnung eine belegerset-
zende Textspitze ausgedruckt. Wenn Art und Umfang des Auftra-

ges es rechtfertigen, liefert der Verlag Belege; kann in solchen Fällen ein 
Beleg nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine rechts-
verbindliche Bescheinigung des Verlages über die Veröffentlichung und 
Verbreitung der Anzeige. 

16 Kosten für die Anfertigung reprofähiger Vorlagen sowie für vom 
Auftraggeber gewünschte oder zu vertretende erhebliche Ände-

rungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen hat der Auftraggeber zu 
tragen. 

17 Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss über 
mehrere Anzeigen ein Anspruch auf Preisminderung hergeleitet 

werden, wenn im Gesamtdurchschnitt des mit der ersten Anzeige begin-
nenden lnsertionjahres die in der Preisliste oder auf andere Weise ge-
nannte durchschnittliche Auflage oder – wenn eine Auflage nicht genannt 
ist  – die durchschnittlich verkaufte (bei Fachzeitschriften gegebenenfalls 
die durchschnittlich tatsächlich verbreitete) Auflage des vergangenen 
Kalenderjahres unterschritten wird. Eine Auflagenminderung ist nur dann 
ein zur Preisminderung berechtigter Mangel, wenn sie 

	 bei einer Auflage  bis zu 	 50.000 Exemplaren 	 20 vH. 
	 bei einer Auflage  bis zu 	 100.000 Exemplaren 	 15 vH. 
	 bei einer Auflage  bis zu 	 500.000 Exemplaren 	 10 vH. 
	 bei einer Auflage  über 	 500.000 Exemplaren 	 5 vH. 
beträgt. 

Darüber hinaus sind bei Abschlüssen Preisminderungsansprüche ausge-
schlossen, wenn der Verlag dem Auftraggeber von dem Absinken der 
Auflage so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass dieser vor Erscheinen 
der Anzeige vom Vertrag zurücktreten konnte. 

18 Bei Ziffernanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und 
rechtzeitige Weitergabe der Angebote die Sorgfalt eines ordent-

lichen Kaufmanns an. Einschreibebriefe und Eilbriefe auf Ziffernanzeigen 
werden nur auf dem normalen Postweg weitergeleitet. Die Eingänge auf 
Ziffernanzeigen werden vier Wochen aufbewahrt. Zuschriften, die in die-
ser Frist nicht abgeholt sind, werden vernichtet. Wertvolle Unterlagen 
sendet der Verlag zurück, ohne dazu verpflichtet zu sein. Dem Verlag kann 
einzelvertraglich als Vertreter das Recht eingeräumt werden, die einge-
henden Angebote im erklärten Interesse des Auftraggebers zu öffnen. 
Der Verlag kann darüber hinaus mit dem Auftraggeber die Möglichkeit 
der Selbstabholung oder der gebührenpflichtigen Zusendung vereinbaren. 
Briefe, die das zulässige Format DIN A4 (Gewicht von 50 Gramm) über-
schreiten, sowie Waren-, Bücher-, Katalogsendungen und Päckchen sind 
von der Weiterleitung ausgeschlossen und werden nicht entgegengenom-
men. Eine Entgegennahme und Weiterleitung kann hierfür dennoch aus-
nahmsweise für den Fall vereinbart werden. wenn der Auftraggeber die 
dabei entstehenden Gebühren-Kosten übernimmt. Der Verlag behält sich 
vor, bei Stückzahlen ab 10 gewerblicher Zuschriften von einem Absender 
eine Weiterleitungsgebühr auf der Basis des jeweils gültigen Posttarifs 
zu berechnen. 

19 Reinzeichnungen werden nur auf besondere Anforderung an den 
Auftraggeber zurückgesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung en-

det drei Monate nach Ablauf das Auftrages. Die Pflicht zur Aufbewah-
rung von Copies oder Barytabzügen endet einen Monat nach Ablauf des 
Auftrages. 

20 Erfüllungsort ist Essen. Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, ju-
ristischen Personen des öffentlichen Rechts oder bei öffentlich-

rechtlichen Sondervermögen ist bei Klagen Gerichtsstand Essen. Soweit 
Ansprüche des Verlages nicht im Mahnverfahren geltend gemacht wer-
den, bestimmt sich der Gerichtsstand bei Nicht-Kaufleuten nach deren 
Wohnsitz. Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Auftragge-
bers, auch bei Nicht-Kaufleuten, im Zeitpunkt der Klageerhebung unbe-
kannt oder hat der Auftraggeber nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des Gesetzes 
verlegt, ist als Gerichtsstand Essen vereinbart. 

Zusätzliche Geschäftsbedingungen 
des Verlages 
a) Der Anzeigenauftrag kommt zustande durch die Buchung der Anzeige 
durch den Auftraggeber (Angebot) und Bestätigung der Buchung durch 
den Verlag in Textform (Annahme).  Buchung und Bestätigung können 
auch über das OBS Online Booking System erfolgen.

b) Sind in der Anzeigenpreisliste Ortsausgaben oder sonstige Verlags-
druckschriften mit eigenen Preisen aufgeführt, so ist für jede Ausgabe 
oder Ausgabenkombination ein besonderer Anzeigenabschluss zu tätigen. 
Liegt ein Abschluss für die Gesamtausgabe vor, so wird bei Belegung von 
Ortsausgaben, der sich aus dem Gesamtausgabenabschluss ergebende 
Nachlass gewährt; die hierauf entfallenden Mengen zählen bei der Er-
rechnung der Abnahmemenge (Gesamtausgabenabschluss) nicht mit. 

c) Der Werbungtreibende hat rückwirkend Anspruch auf den seiner tat-
sächlichen Abnahme von Anzeigen innerhalb Jahresfrist entsprechenden 
Nachlass, wenn er zu Beginn der Frist einen Auftrag abgeschlossen hat, 
der aufgrund der Preisliste zu einem Nachlass von vornherein berechtigt. 
Der Anspruch auf rückwirkenden Nachlass erlischt, wenn er nicht inner-
halb eines Monats nach Ablauf der Jahresfrist geltend gemacht wird. 

d) Konzernnachlass wird nur bei privatwirtschaftlich organisierten Zu-
sammenschlüssen gewährt, und zwar ab einer Beteiligung von mehr als 
50%. Keine Anwendung findet er zum Beispiel beim Zusammenschluss 
verschiedener selbstständiger hoheitlicher Organisationen oder bei Zu-
sammenschlüssen, bei denen Körperschaften des öffentlichen Rechts 
beteiligt sind. 

e) Der Verlag wendet bei Entgegennahme und Prüfung der Anzeigentexte 
die geschäftsübliche Sorgfalt an, haftet jedoch nicht, wenn er von den 
Auftraggebern irregeführt oder getäuscht wird. Durch Erteilung eines 
Anzeigenauftrages verpflichtet sich der Inserent, die Kosten der Ver-
öffentlichung einer Gegendarstellung, die sich auf tatsächliche Behaup-
tungen der veröffentlichten Anzeige bezieht, zu tragen, und zwar nach 
Maßgabe des jeweils gültigen Anzeigentarifs. 

f) Ansprüche bei fehlerhaften Wiederholungsanzeigen sind dann auge-
schlossen, wenn der Werbungtreibende die Möglichkeit hatte, vor Druck-
legung der nächstfolgenden Anzeige auf die Fehler hinzuweisen. Der Ver-
gütungsanspruch des Verlages bleibt unberührt. 

g) Bei Rubrikanzeigen behält sich der Verlag die Wahl der Schrift, der 
Satzordnung, der Umrandung und der Platzierung vor. 

h) Für Jahresabschlüsse über € 2,0 Millionen Nettoumsatz sind Sonder-
vereinbarungen möglich. Für Sonderveröffentlichungen und Anzeigen-
strecken können abweichende Preise vereinbart werden. 

i) Bei Änderung der Anzeigen- und Beilagenpreise treten die neuen Bedin-
gungen auch für laufende Aufträge sofort in Kraft. 

k) Eine Provision wird nur an die vom Verlag anerkannten Werbemittler 
vergütet, Voraussetzung ist, dass der Auftrag unmittelbar vom Werbe-
mittler erteilt wird und Texte bzw. Druckunterlagen auch von ihm gelie-
fert werden. Die Werbungsmittler und Werbeagenturen sind verpflichtet, 
sich in ihren Angeboten, Verträgen und Abrechnungen mit den Werbung-
treibenden an die Preise des Verlages zu halten. Die vom Verlag gewährte 
Mittlungsvergütung darf an die Auftraggeber weder ganz noch teilweise 
weitergegeben werden.

l)  Von Werbeagenturen disponierte Anzeigen werden immer dann ver-
provisioniert, wenn sie zum Grundpreis abgerechnet werden. 

m)  Bei Konkursen oder gerichtlichen Vergleichen entfällt jeglicher Nach-
lass. Im Falle einer Klage wird der auf die streitgegenständliche Forde-
rung gewährte Nachlass wieder belastet. 

n) Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für den Inhalt und die 
rechtliche Zulässigkeit der für die Insertion zur Verfügung gestellten 
Text- und Bildunterlagen. Dem Auftraggeber obliegt es, den Verlag von 
Ansprüchen Dritter freizustellen, die diesen aus der Ausführung des Auf-
trages gegen den Verlag erwachsen. Dies gilt auch für Ansprüche aus 
Verstößen gegen das Urheberrecht. 

o) Der Verlag behält sich vor, die Veröffentlichung von Sammelanzeigen 
abzulehnen. 

p) Für alle Anzeigenaufträge gelten die Allgemeinen und Zusätzlichen 
Geschäftsbedingungen. Die Zusätzlichen Geschäftsbedingungen gehen im 
Zweifelsfalle den Allgemeinen Geschäftsbedingungen vor. Weichen Auf-
trag oder die ihm vom Auftraggeber zugrunde gelegten Bedingungen von 
den allgemeinen oder Zusätzlichen Geschäftsbedingungen des Vertrages 
ab, so gelten die Bedingungen des Verlages, wenn nicht der Auftraggeber 
binnen sechs Tagen seit Auftragsbestätigung durch den Verlag schriftlich 
widerspricht. 

q) Andruckauflagen (u.a. Abendverkauf) sind nicht Bestandteile der An-
zeigenpreiskalkulation; technisch bedingte Änderungen der Andruckauf-
lage gegenüber der Hauptauflage berechtigen deshalb nicht zu Ersatz- 
bzw. Minderungsansprüchen. 

r) Die für die Zeitung disponierten Anzeigen werden nach technischen 
Möglichkeiten auch auf Webseiten veröffentlicht.
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